
Stadt Haslach i.K,

Ortenaukreis

SATZUNG

über die 6. Änderung des Bebauungsplanes “Mühlen-/Mühlenbacher
Straße“ im vereinfachten Verfahren im Bereich der Grundstücke
Flst.Nr. 1391/20 und Fist. Nr. 1342/10

Nach § 10 des Baugesetzbuches in der Fassung vom 8. Dez. 1986
(BGB1. I.~, 5. 2253), § 73 der Landesbauordnung für Baden
Württemberg in der Fassung vom 28. Nov. 1983 (GB1. 5. 770), in
Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
in der Fassung vom 3. okt. 1983 (GB1. 5. 578), zuletzt geändert
durch das Gesetz zur Änderung kommunairechtlicher Vorschriften
vom 18. Mai 1987 (GB1. S. 161), hat der Gemeinderat der
Stadt Haslach i.K. die 6. Änderung des Bebauungsplanes “Mühlen-!
Mühlenbacher Straße“, der am 12. September 1970 in Kraft getreten
ist, am 19. Nov. 1991 als Satzung beschlossen:

§1

Gegenstand der Änderung

1. Gegenstand der Änderung des Bebauungsplanes ist der
Straßen- und Baulinienpian vom 07. Juli 1970.

2. Maßgebend für die Änderung ist das Deckblatt vom 27. Aug. 1991.
3. Die Bebauungsvorschriften zum Bebauungsplan vom 07. Juli 1970,

in der letzten Änderungsfassung vom 29. Juni 1987, werden
nicht geändert.

§2

Inhalt der Änderung

Der Straßen- und Baulinienplan vom 07. Juli 1970 wird nach Maß
gabe der Begründung vom 27. Aug. 1991 zeichnerisch durch das
Deckblatt vom 27. Aug. 1991 geändert.
Die Begründung wird der Bebauungsplanänderung beigefügt, ohne
Bestandteil derselben zu sein.



§3

Bestandteile des Bebauungsplanes

Neben den durch § 2 geänderten Bestandteilen des Bebauungsplanes
besteht der Bebauungsplan nunmehr aus:

1. dem Straßen- und Baulinienpian vom 07. Juli 1970 und den
Deckblättern vom 15.02.1977, 18.10.1977, 15.06.1983, 22.10.1987

2. den Bebauungsvorschriften vom 07. Juli 1970 und den Änderungen
vom 15. Febr. 1977 und 29. Juni 1987.

Die Begründungen sind dem Bebauungsplan und Änderungen beigefügt,
ohne Bestandteil derselben zu sein.

§4

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 74 LBO handelt, wer den aufgrund
von § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 73 LBO ergangenen Be
standteilen dieser Satzung zuwiderhandelt.

§5

Inkrafttreten

Die Bebauungsplanänderung tritt mit der ortsüblichen Bekannt
machung nach § 12 BauGB in Kraft.

Ausgefertigt:

Haslach i K., ~en 21. Nov. 1991

Stadt!Ha~ .ch i.K.

IM‘ Winkler
~urgermeister

Bekanntmachungsnachweis:

Die als Satzung beschlossene 6. &iderung des Be.bauungsplanes “MUhlen/Mühlenbacher
Straße“ im vereinfachten Verfahren nach § 13 Abs. 1 BauC~, wurde mit der orts
üblichen Bekanntmachung im “Haslacher Stadtblatt“ am 6. Dezember 1991 rechts
verbindlich.
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